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DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl .. 16.077-Präs.G/73 

Parlamentarische Anfrage Nr .. 1270/J 
der Abgeordneten Dipl.-Ing .. Hanreich 
und Genossen 
betreffend KFZ-Kennzeichen 

An den 
Herrn 

XlII. Gesetzg~bungsperiode 

Wien, am 6. J'uli 1973 

1U5 jA.S . 
• "liolh.!CO' 

ZU l/i:frJ / J~ 
Präs. a{,n-.. ß3 I.J U U 1!l73 

Präsiden ten des Na t.ionalrates 
.ll"nton BENYA 

Parlament 

In BeantvJortung der E.>chriftlichen Anfrage Nr .. 1270/J, betreffend 
"I{}1Z-Kennzeichen'; die die Abgeordneten Dipl .. -Ing. Hanreich und 
Genossen am 9. Hai 1973 an mich richteten, beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zur Frap,e 1: 

IINeue KFZ-Kennzeichen, bei denen im Sinne des § 26 Abs. 5 der 
KDV 1967 in der FassQ~g der 6 0 Novelle anstelle der 1. Ziffer 
des Vorrnerkzeichens ein Buchstabe enthalten ist, wurden hisher 
bei den Bezirkshauptmannschaften Amstetten, Gänserndorf und 
Nistelbach zuge\viesen,. Ni t der ZuweiSl.mg solcher Kennzeichen 
in absehbarer Zeit ist bei den Bezirkshauptmannschaften Baden, 
11ödling und St o Pölten zu rechnen." 

Zur Frap;e 2: 

"Die Anzahl der noch zur Verfügtmg stehenden 11 al ten" Kennzeichen 
bei den einzelnen Bezirkshauptmannschaften Niederösterreichs be­
trägt bei der 
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- 2 -
DER BUNDESMINISTER 

FUR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

BH. : 

Amstetten 0 

Baden 0 

Bruck/L. 12.000 

Gänserndorf 0 

GmÜlld 9.000 

\tlien-Umgebung 6.000 

Hollabrunn .6 0000 

Horn 6.000 

Korneuburg 60000 

Krems/Donau 9.000 

Lilienfeld 12.000 

Melk 3.000 

11is tel bach 0 

~1ödling 0 

Neunleirehen 3.000 

St o Pölten 0 
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DER BUNDESMINISTER - 3 -
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Scheibbs 12.000 

Tulln 6.000 

Waidhofen/Thaya 9.000 

Wr. Neustadt 12.000 

Zvlettl 6.000 

Pol.Koat St. Pölten 12.000 

Pol.Koat vlro Neustadt 9.000 

Mag. Krems/Donau 18.000 

Mag. Vlaidhofen/Ybbs 18 .. 000 

Pol.Koat SchVlechat 180000 

Z.u~. Fra&e 3: 

"Bezüglich einer Änderung dei:> Ken..nze:i.chensystems ist zunächst 

zu bemerken, daß die Lesbarkeit und Nerl:barkei t der Kennzeichen 

des geltenden Systems von den Vertretern der Exekutive aus­

drücklich als völlig ausreichend bezeichnet wird. Es sind auch 

von den Unterbehörden bisher keine :Berichte über konln~ete 

Schwierigkeiten wegen mangelnder Les- oder I!J.erkbarkeit der 

Kennzeichen erstattet vlOrdeu. Darüber hinaus vmrden auch 

keine kon.kreten \varnehm'lmgen gemacht lUld sind keine Umste.nde 

bekannt ge\,yorc1en, aus denen geschlossen '\I,erden könnte, daß durch 

die mit der 6. Novelle zur KDV 1967 erfolgte Regelung des 

§ 26 Abs .. 5 leg .. cit .. , auf Grund welcher zur Vermeidung von 
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DER BUNDESMINISTER - 4 -
FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Kennzeichen mit mehr als 6 Ziffern anstelle der 1. Ziffer 
des Vormerkzeichens ein Buchstabe einzufügen ist, eine Ver-

• schlechterung der Les- oder der Merkbarkeit der Kennzeichen 
eingetreten ist. Diese Bestimmung gewährleistet im übrigen, 
daß bei allen Zulassilllgsstellen ausreichend Kennzeichen auch 
für den Fall einer beträchtlichen weiteren Zunahme von Kraft­
fahrzeugen zur Verfügung stehen. 

Die Frage der Änderung des geltenden Kennzeichensystems 
wurde seit über zehn Jahren immer wieder eingehend geprüft -
insbesondere auch im Vergleich mit den Erfahrungen ausländischer 
Systeme - und hatte bei allen parlamentarischen Behandlungen von 
Kraftfahrvorschriften bisher negativen Erfolg • 

. Insbesondere aber muß, \1ie ich schon anlässlich der Beant-
wortung der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Dr. Fiedler, 
Dr. Schwimmer und Genossen, Nr. 318/J, vom Härz 1972 und der 
kurzen mündlichen Anfrage des Abgeordneten Dro Gerulf Stix vom 
15.3.1973, ausgeführt habe, stets folgendes bedacht werden: 
Bei jeder Umstellung des g·egenwärtigen Kennzeichensystems müßte 
berücksichtigt werden, daß durch sie weit mehr als 2 l1illionen 
zugelassene Kraftfahrzeuge betroffen sind o Eine solche UmstelltUlg 
könnte im Hinblick auf den gegenwärtigen Personalstand bei den 
Zulassungsbehörden in kurzer Zeit überhaupt nicht bewäl tigt werden. 
\'lürde für die Umstellung jedoch eine längere Übergangszeit vor­
gesehen \verden, etwa durch ZU\'ieisung neuer Kennzeichen nur bei einer 
Neuzulassung oder beim Wechsel des Besitzers, so würde eine 
solche Aktion einen mindestens mehrere Jahre umfassenden Zeit-
raum erfordern. In diesem Zeitraum mUßten dann alle betroffenen 
Evidenzen bei den Kraftfahrbehörden aber auch bei den Finanz-
ämtern und VerSicherungsgesellschaften doppelt, d.h .. nach beiden 
Systemen gefU.hrt werden, was eine außerordentliche Personalbe­
lastilllg zur Folge hätte. Bisher ist kein in jeder erforderlichen 
Hinsicht bra.uchbares System bekannt geworden, das Vorteile in 
einem Ausmaß aufweist, das die angedeutete Belastung und 
den Aufwand der Umstellung auf ein neues System recht-
fertigen würde. Ich bin aber gerne bereit, die gegenständ-
liche Frage im Kraftfahrbeirat zur Diskussion zu stellen." 

'. ," 
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